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Bekanntmachung

Die Firma Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG, Bertram-
straße 3, 59557 Lippstadt, hat die Erteilung einer Ge-
nehmigung zur wesentlichen Änderung der Recycling-
anlage am o. a. Standort, gemäß § 16 des Gesetzes zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzge-
setz – BImSchG), beantragt.

In der Recyclinganlage werden gefährliche und nicht 
gefährliche Abfälle angenommen, zwischengelagert 
und behandelt. Die entsprechenden Genehmigungen 
liegen vor.

Gegenstand der beantragten Genehmigung sind folgen-
de Maßnahmen:

1. Erweiterung des Betriebsgeländes in der Gemar-
kung Lippstadt, Flur 43, um die Flurstücke 9 und 
10. Auf der Erweiterungsfläche sollen Schrotte ge-
lagert sowie nicht wassergefährdende mineralische 
Abfälle gelagert und behandelt (brechen u. klassie-
ren) werden (Teilbetriebseinheit – TBE- 7.2 u. 9.2).

2. Errichtung und Betrieb einer Eigenverbrauch-
stankanlage (TBE 0.7) mit einem unterirdischen 
Lagerbehälter (50 000 l; Diesel), einer Zapfsäule, 
einen flüssigkeitsdichten und beständigen Abfüll-
bereich sowie einen mit Stahlbeton befestigten 
Tankplatz (10,3 m x 7,3 m).

3. Neugliederung der Betriebseinheit 2 „Lager für 
Buntmetalle“ in die Teilbetriebseinheiten TBE 2.1 
„Sortier- und Umschlagshalle für Buntmetalle“ (Be-
stand) und TBE 2.2 „Außenfläche für anhaftungs-
freie Metalle“ (Antragsgegenstand) verbunden mit 
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der Errichtung und Betrieb einer mit Schwerlast-
platten aus Beton befestigten Außenfläche zur La-
gerung von anhaftungsfreien Buntmetallen (42,7 m 
x 20,25 m; ca. 865 m² – Antragsgegenstand).

14. Errichtung und Betrieb eines Lagers für Grünab-
fälle sowie Errichtung und Betrieb einer Shredder-
anlage zur Behandlung dieser Abfälle (BE 11).

15. Erweiterung des Abfallartenkataloges um folgende 
gefährliche und nicht gefährliche Abfälle zur Lage-
rung und zum Umschlagen:

• 10 02 10 „Walzzunder“, 

• 16 11 01* „Auskleidungen und feuerfeste Mate-
rialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten“, 

• 16 11 02 „Auskleidungen und feuerfeste Mate-
rialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 11 01 fallen“,

• 16 11 03* „andere Auskleidungen und feuerfeste 
Materialien aus metallurgischen Prozessen, die 
gefährliche Stoffe enthalten“ und

• 16 11 05* „Auskleidungen und feuerfeste Mate-
rialien aus nicht metallurgischen Prozessen, die 
gefährliche Stoffe enthalten“.

16.  Errichtung und Betrieb einer mobilen Shredderanla-
ge, auf einer vorhandenen Betonfläche (903 m²), zur 
Zerkleinerung von Altholz (Betriebseinheit – BE- 8).

17.  Vergrößerung der Gesamtlagerkapazität für Schrott 
von 1490 t auf 30 000 t verbunden mit einer Er-
weiterung der Gesamtlagerfläche von 4040 m² auf  
16 637 m².

18.  Errichtung und Betrieb einer Reifenwaschanlage.

19.  Errichtung und Betrieb einer mobilen Absaug- und 
Filteranlage zum Erfassen der beim Brennscheiden 
auftretenden Abgase für die BE 9.

10.  Befestigung von Verkehrsflächen mit Schwerlast-
platten aus Beton.

11.  Neugliederung der Betriebseinheiten.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung 
nach § 16 Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit Nr. 8.9 b 
Spalte 1, 8.11 b) aa) Spalte 2, 8.11 b) bb) Spalte 2, 8.12 
b) aa) Spalte 2, 8.12 Spalte 1, 8.15 a) Spalte 2 und 8.15 
b) Spalte 2 des Anhangs der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 
4. BImSchV –).

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Un-
terlagen liegen 

vom 6. 5. 2013 bis einschließlich 6. 6. 2013

- bei der Bezirksregierung Arnsberg, Standort Dort-
mund, Dezernat 52, Ruhrallee 1 - 3, 44139 Dort-
mund, Zimmer 622 und

- bei der Stadt Lippstadt, Stadthaus, Ostwall 1, 59555 
Lippstadt, Zimmer 2.01,

aus und können dort während der Dienststunden ein-
gesehen werden.

Terminvereinbarungen sind möglich

- bei der Bezirksregierung Arnsberg, Standort Dort-
mund, unter Telefon-Nr. 02931 / 825484 und

- bei der Stadt Lippstadt unter Telefon-Nr. 02941 / 
980401.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können 
in der Zeit vom 6. 5. 2013 bis einschließlich 20. 6. 
2013 schriftlich oder zur Niederschrift bei den Stellen, 
bei denen der Antrag und die dazugehörigen Unter-
lagen zur Einsicht ausliegen bzw. ausgelegen haben, 
erhoben werden. Die Einwendungen müssen die volle 
leserliche Anschrift des Einwenders tragen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen werden dem Antragsteller bekannt 
gegeben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen 
Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwen-
dungen erforderlich sind. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG 
durchgeführt wird, in dem dann die form- und fristge-
recht erhobenen Einwendungen erörtert werden. Diese 
Entscheidung wird öffentlich bekannt gemacht.

Wenn der Erörterungstermin durchgeführt wird, findet er

am 18. 9. 2013, 10.00 Uhr, 
im Rathaussaal, der Stadt Lippstadt, 

Langestraße 14, 59555 Lippstadt,

statt.

Sofern die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlos-
sen werden kann, kann sie am 19. 9. 2013 am genann-
ten Ort beginnend um 9.00 Uhr fortgesetzt werden.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Das Recht, sich 
an der Erörterung zu beteiligen, haben jedoch neben 
den Vertretern der beteiligten Behörden und dem An-
tragsteller und dessen Beauftragten nur diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben. Zur Fest-
stellung der Identität sind Ausweispapiere beim Erörte-
rungstermin bereitzuhalten. Vertreter von Einwendern 
haben eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Besonde-
re Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht.

Ausdrücklich wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
die erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder bei Ausbleiben von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.

Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen an die Personen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden.

Die Recyclinganlage gehört weiterhin zu den unter 
Nummer 8.7.1 Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – genann-
ten Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- und 
Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit ei-
ner Gesamtlagerfläche von 15 000 m² oder mehr oder 
einer Gesamtlagerkapazität von 1500 t Eisen- oder 
Nichteisenschrotten oder mehr.

Für diese Anlagen ist im Rahmen eines Genehmigungs-
verfahrens nach dem BImSchG gemäß § 3 c Satz 1 und 
3 UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vor-
zunehmen.

Die Bewertung aufgrund der vorgelegten Antragsunter-
lagen, eigener Ermittlungen und der für die Entschei-
dung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
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ten ergab, dass durch das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen 
können.

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach den Vorgaben des UVPG. Diese 
Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. Die 
Entscheidungsgründe liegen zusammen mit dem An-
trag und den dazugehörigen Unterlagen bei den o. g. 
Stellen aus und können dort während der oben ange-
gebenen Zeiten eingesehen werden.

Im Auftrag:

gez. Koch

(726) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 145

3
kommunal-angelegenheiten

255. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 über die Weiterführung der Außenstelle  

des Rahel-Varnhagen-Kollegs der Stadt Hagen  
in der Stadt Menden

Präambel

Die Stadt Hagen unterhält auf Grundlage einer öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung seit 1999 eine Au-
ßenstelle des Rahel-Varnhagen-Kollegs in der Stadt 
Menden. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde 
wegen raumorganisatorischen und fi nanziellen Ver-
änderungen mit dem Ziel einer Neufassung durch die 
Stadt Menden zum 31. 7. 2012 gekündigt.

Die Vertragsparteien haben sich nunmehr im Verhand-
lungswege darauf verständigt, dass die öffentlich-recht-
liche Vereinbarung aus dem Jahre 1999 mit Wirkung 
ab dem 1. 8. 2012 zu geänderten Konditionen auf un-
bestimmte Zeit weitergeführt werden soll. Nach 5 Jah-
ren erfolgt eine Prüfung, ob diese Vereinbarung weiter 
unter den derzeitigen Bedingungen gelten soll.

Aufgrund

1. §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. 10. 1979 (GV. NW. S. 621), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 5. 2009 (GV. 
NRW S. 298, ber. S. 326),

2. §§ 23, 81 und 82 des Schulgesetzes NRW (SchulG) 
vom 15. 2. 2005 (GV. NRW S. 102), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. 2. 2012 (SGV NRW 223), 

 wird daher zwischen der Stadt Hagen und der Stadt 
Menden folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
geschlossen:

§ 1

Die Stadt Hagen unterhält ab 1. 8. 2012 weiterhin in 
der Stadt Menden eine Außenstelle des Rahel-Varnha-
gen-Kollegs, welche ein Angebot im Bereich Sekundar-
stufe I (Abendrealschule) vorhält.

§ 2

(1) Die Stadt Menden stellt der Außenstelle des Rahel-
Varnhagen-Kollegs im Ge bäude „Steinhauser Weg 
17“ Räumlichkeiten mit einer Gesamtnutzfläche 
von 206,05 m2 verteilt auf 2 Klassenräume, 1 PC-
Raum, 1 Büro, 1 Teeküche sowie auf den Flurbe-

reich und die Sanitäranlagen zur Verfügung. Ein 
Rechtsanspruch auf Zuweisung der zur Verfügung 
gestellten Raumkapazitäten besteht hieraus nicht. 
Der Stadt Menden bleibt das Recht vorbehalten, bei 
Bedarf eine anderweitige Nutzung der überlassenen 
Räumlichkeiten umzusetzen, soweit der Außenstel-
le des Rahel-Varnhagen-Kollegs nach entsprechen-
der Beteiligung ersatzweise andere geeignete Räum-
lichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die Stadt Hagen beteiligt sich an den Gebäude-
kosten für die Außenstelle im „Steinhauser Weg 
17“ in Menden. Die Stadt Menden erhält von der 
Stadt Hagen dazu pro Schuljahr einen jährlich 
fortzuschreibenden Betrag, der sich auf Grundla-
ge des schülerbezogenen Ansatzes der Bildungs-
pauschale abzüglich der Auf wendungen der Stadt 
Hagen bezogen auf das jeweils vorherige Schuljahr 
errechnet. Der Berechnungsbogen für das Schul-
jahr 2012/2013 ist als Anlage Teil dieser öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung. Der so errechnete jährli-
che Betrag wird zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 
an die Stadt Menden ausgezahlt. Analog würde die 
Regelung auch für den Fall gelten, wenn ersatzweise 
durch die Stadt Menden andere geeignete Räume 
zur Verfügung gestellt würden.

(3) Daneben trägt die Stadt Hagen unmittelbar die Kos-
ten der Lehr- und Unterrichtsmittel, sowie des Te-
lefon- und Internetanschlusses und der anteiligen 
Sekretariatskosten. Eine darüber hinausgehende 
Kostenbeteiligung erfolgt seitens der Stadt Hagen 
nicht.

(4) Die Stadt Hagen wirbt beim Rahel-Varnhagen-Kol-
leg dafür, dass durch das Nutzerverhalten der spar-
same und angemessene Energieverbrauch gefördert 
wird.

(5) In den gesamten zur Verfügung gestellten Räumlich-
keiten herrscht ein generelles Rauchverbot. Auf die 
§§ 54 Abs. 6 SchulG und den Vorschriften des Nicht-
raucherschutzgesetzes NRW wird hingewiesen.

§ 3

Das Rahel-Varnhagen-Kolleg Hagen sichert die Durch-
führung und unterrichtliche Organisation der Kurse in 
Menden zu, solange die vorschriftsmäßige Mindestteil-
nehmerzahl erreicht wird und das Rahel-Varnhagen-
Kolleg dazu unter gerechter Berücksichtigung der all-
gemeinen eigenen Unterrichtssituation personell und 
sachlich in der Lage ist.

§ 4

Die Stadt Hagen erhebt keinen Schulkostenbeitrag. Sie 
verpflichtet sich, die Stadt Menden über alle Maßnah-
men zu unterrichten, die im Rahmen dieser öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung von erheblicher Bedeutung 
sind. Diese Unterrichtung hat bereits im Vorberei-
tungsstadium zu erfolgen, um der Stadt Menden Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies gilt insbe-
sondere für die Auflösung von Kursen und für sonstige 
Veränderungen, die Auswirkungen auf die Raumkapa-
zitäten entfalten könnten.

§ 5

(1) Diese Vereinbarung tritt rückwirkend ab dem 1. 8. 
2012 in Kraft.

(2) Die für ihre Gültigkeit erforderliche Genehmigung 
der zuständigen Schulaufsichtsbehörde holt die 
Stadt Hagen ein und unterrichtet die Stadt Menden 
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unverzüglich nach Erhalt der Genehmigung. Des 
Weiteren setzt die Stadt Hagen die Stadt Menden 
rechtzeitig über die amtliche Veröffentlichung der 
Vereinbarung und Genehmigung durch die Schul-
aufsichtsbehörde in deren amtlichen Veröffentli-
chungsblatt in Kenntnis, um der Stadt Menden Ge-
legenheit zu geben, in der für ihre Bekanntmachung 
vorgeschriebenen Form auf die Veröffentlichung 
hinzuweisen. Die Stadt Hagen hat ihrerseits eben-
falls in der für ihre Bekanntmachung vorgeschrie-
benen Form auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

(3) Verlieren einzelne Bestimmungen dieser Vereinba-
rung aufgrund geänderter gesetzlicher oder anderer 
zwingender Vorschriften ihre Gültigkeit oder sind 
neu zu fassen, so behalten die restlichen Bestim-
mungen ihre Gültigkeit. Dies gilt nicht, wenn ohne 
die neu zu fassenden Vorschriften die Vereinbarung 
nicht geschlossen worden wäre.

(4) In allen Fragen der Durchführung dieser Verein-
barung ist das Einverständnis der Beteiligten an-
zustreben. Über die Streitigkeiten entscheidet als 
Schiedsstelle die Bezirksregierung Arnsberg bzw. 
abschließend der Minister für Schule und Weiter-
bildung.

§ 6

(1) Diese Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie 
kann von den Beteiligten mit einer Frist von einem 
Jahr jeweils zum 1. 8. eines jeden Jahres schriftlich 
gekündigt werden. Das vorbenannte Kündigungs-
recht bezieht sich jedoch nur auf die Neueinrich-
tung von Kursen. Bereits begonnene Kurse in der 
Außenstelle sind unter den Bedingungen dieser 
Vereinbarung fortzuführen.

(2) Ausgleichsansprüche nach Ablauf dieser Vereinba-
rung, stehen den Beteiligten nicht zu.

Hagen, den 21. Januar 2013

gez. Dehm gez. Dr. Schmidt 
Oberbürgermeister Erster Beigeordneter

Menden, den 29. Januar 2013

gez. Fleige gez. Siemonsmeier 
Bürgermeister Beigeordneter

Genehmigung

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist 
gemäß § 24 Abs. 2 GkG genehmigt.

Arnsberg, den 18. April 2013

48.02.01

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

gez. Salomon

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
die Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3  
GkG bekanntgemacht.

Arnberg, den 18. April 2013

48.02.01

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

gez. Salomon

Anlage zur 

Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wei-
terführung der Außenstelle des Rahel-Varnhagen-

Kollegs der Stadt Hagen in der Stadt Menden

Berechnungsbogen für das Schuljahr 2012/2013

Als Berechnungsgrundlage dient die Bildungspauscha-
le, die die Stadt Hagen anteilig für die Schüler des Ra-
hel-Varnhagen-Kollegs an der Außenstelle in Menden 
erhält:

53 Schüler/innen x 231,185257 EUR  
(Anteil pro Schüler/in)  = 12 252,82 EUR

Von der Stadt Hagen direkt aus der Bildungspauschale 
getragene Kosten:

Kosten für Lehr- und  
Unterrichtsmittel = 567,10 EUR

Kosten für Telefon- und  
Internetanschluss = 857,20 EUR

Sekretariatskosten = 4 567,56 EUR

Insgesamt = 5 991,86 EUR

Kostenbeteiligung der Stadt Hagen für die Miete der 
Außenstelle des Rahel-Varnhagen-Kollegs im „Stein-
hauser Weg 17“ in Menden (von der Stadt Menden ge-
tragene Gebäudekosten 6310,- EUR) aus der Bildungs-
pauschale im Schuljahr 2012/2013:

= 6 260,96 EUR

6 260,96 EUR

+   5 991,86 EUR

Summe: = 12 252,82 EUR

(805) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 147

256. Allgemeinverfügung 
des Landesamtes für Natur,  

Umwelt und Verbraucherschutz NRW  
an alle Futtermittelunternehmer im Land 

Nordrhein-Westfalen
Landesamt für Natur,  Recklinghausen, 15. 4. 2013 
Umwelt und  
Verbraucherschutz NRW

Zum Schutz gegen Gefahren durch Aflatoxin B1 in 
Futtermitteln wird aus Gründen des vorsorgenden Ver-
braucherschutzes gem. § 39 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 
a) und Nr. 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches unter Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 
13. 3. 2013 folgendes angeordnet:

Mais der Ernte 2012 aus den Ländern Serbien, Polen, 
Rumänien, Bulgarien und Ukraine darf nur unter fol-
genden Maßgaben in den Verkehr gebracht, zur Her-
stellung von Futtermitteln verwendet oder mit anderen 
Futtermitteln gemischt werden:

1. Für jede Partie ist der Nachweis zu erbringen, dass 
der zulässige Höchstgehalt von Aflatoxin B1 nicht 
überschritten wird. Dieser Nachweis ist durch Ana-
lyseergebnisse eines akkreditierten Labors zu er-
bringen.

 Nach Anhang I Abs. 2 Nr. 1 Richtlinie 2002/32/EG 
gilt folgender Höchstgehalt ((in mg/kg (ppm), be-

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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zogen auf Mais mit einem Feuchtigkeitsgehalt von  
12 %):

 Futtermittelausgangserzeugnisse  0,02

2. Mais der Ernte 2012 aus den Ländern Serbien, Po-
len, Rumänien, Bulgarien und Ukraine darf nur 
dann zur Herstellung von Futtermitteln verwendet 
werden, wenn der nach 1. geforderte Nachweis keine 
Überschreitung des zulässigen Höchstgehaltes von 
Aflatoxin B1 ergeben hat.

3. Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird ange-
ordnet.

4. Durch die öffentliche Bekanntmachung dieser All-
gemeinverfügung wird die Allgemeinverfügung vom  
13. 3. 2013 aufgehoben.

Die Allgemeinverfügung nebst Begründung kann beim 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, 
Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen eingesehen wer-
den. Sie gilt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in den Amtsblättern als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt, bei dem der Beschwerte seinen Sitz hat (Adres-
se und Zuständigkeitsgebiete siehe im begründenden 
Teil), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben 
werden. Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten 
und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfa-
len (ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV. NRW 
2012 S. 548) eingereicht werden. 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann 
beim zuständigen  Verwaltungsgericht gemäß § 80  
Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung der Klage beantragt werden. 

Hinweis:

Gem. § 23 Abs. 1 FutMV ist es verboten, ein Futtermit-
tel mit einem Gehalt an einem unerwünschten Stoff, 
der den in Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 
2002 über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung 
(ABl. L 140 vom 30. 5. 2002, S. 10), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) Nr. 744/2012 (ABl. L 219 vom 
17. 8. 2012, S. 5) geändert worden ist, festgesetzten 
Höchstgehalt überschreitet, 

1. in den Verkehr zu bringen,

2. zu verfüttern oder

3. zu Verdünnungszwecken mit dem gleichen oder ei-
nem anderen Futtermittel zu mischen.

Der Verstoß gegen § 23 Abs. 1 FutMV stellt gem. § 36 a  
Abs. 2 Nr. 3, Nr. 4 und/oder Nr. 5 FutMV eine Ord-
nungswidrigkeit dar.

Im Auftrag:

gez. Rose-Luther

(333) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 148

257.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 13. 12. 2012 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. 323 001 040 ist bis zum Ab-
lauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 323 001 040 wird für kraftlos 
erklärt.

E 87/12

Bochum, 12. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 149

258.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 27. 12. 2012 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. 312 744 204 ist bis zum Ab-
lauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 312 744 204 wird für kraftlos 
erklärt.

B 89/12

Bochum, 12. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 149

259.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 27. 12. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 302 537 634 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 302 537 634 wird für kraftlos er-
klärt.

R 90/12

Bochum, 12. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 149

260.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 27. 12. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 311 554 133 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 311 554 133 wird für kraftlos er-
klärt.

B 88/12

Bochum, 12. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 149
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261.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommenen, am 27. 12. 2012 aufgebo-
tenen Sparurkunden Nrn. 302 636 170, 302 641 444, 
302 651 674 und 321 121 204 sind bis zum Ablauf der 
Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunden Nrn. 302 636 170, 302 641 444, 
302 651 674 und 321 121 204 werden für kraftlos er-
klärt.

D 91/12

Bochum, 12. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 150

262.  Beschluss der Sparkasse 
Erwitte-Anröchte

Folgende Urkunde, ausgestellt von der Sparkasse Er-
witte und Anröchte zu Erwitte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt:

Sparkassenbuch Nr. 40 114 332.

Erwitte, 5. 4. 2013

Sparkasse Erwitte-Anröchte

Der Vorstand

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 150

263.  Kraftloserklärung der 
Sparkasse Lippstadt

Das von der Sparkasse Lippstadt, ausgestellte Spar-
kassenbuch Nr. 3 713 109 076 ist am 9. 1. 2013 auf-
geboten worden. 

Der Inhaber hat seine Rechte nicht geltend gemacht.

Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt.

Lippstadt, 9. 4. 2013

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 150 

264.  Kraftloserklärung der 
Sparkasse Lippstadt

Das von der Sparkasse Lippstadt, ausgestellte Spar-
kassenbuch Nr. 3 713 073 058 ist am 10. 1. 2013 auf-
geboten worden. 

Der Inhaber hat seine Rechte nicht geltend gemacht.

Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt.

Lippstadt, 10. 4. 2013

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 150

265.  Aufgebot der Sparkasse Witten

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 307 528 752, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rech-
te unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, 
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Witten, 12. 4. 2013 
sch

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Maasche    gez. i. A. Imming

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 150

 Auflösung eines Vereins

Lippstadt, 14. 4. 2013

Als Liquidator des Vereins „Initiativkreis Grundschule 
am Weinberg e.V.“, mache ich bekannt, dass die Auf-
lösung des vorgenannten Vereins am 4. April 2013 im 
Vereinsregister eingetragen wurde.

Ich ersuche alle Gläubiger, etwaige Ansprüche bei mir, 
Uwe Schemmann, Wagenfeldstraße 9, 59555 Lipp-
stadt, geltend zu machen. (42)

gez. Uwe Schemmann

 Auflösung eines Vereins

Der Verein der Patienten der Klinik Dr. Evers und ih-
ren Freunden e. V., VR 913, Lindenstr. 22, 59846 Sun-
dern-Langscheid ist aufgelöst. Forderungen sind dem 
Liquidator Udo Gottsleben, Jupiterweg 10, 33332 Gü-
tersloh, schriftlich anzumelden. (30)

 Auflösung eines Vereins

Schwerte 15. 4. 2013

Als Liquidatoren des Vereins „Schwerter Interessen-
gemeinschaft nicht nur Arbeitsoser S.I.G.N.A.L. e. V.“, 
Schwerte, machen wir die Auflösung des Vereins be-
kannt und fordern die Gläubiger auf, etwaige Ansprüche 
bei uns anzumelden unter der Anschrift: Professor Dr. 
Martin Büscher, Rembrandtweg 22, 58239 Schwerte. 

  (48)

gez. Dr. Martin Büscher

gez. Roger Köster

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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